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Steuererklärung elektronisch  ausfüllen

eTax.SZ
Für das jährliche Ausfüllen der Steuererklärung stellt die kantonale Steuerverwaltung seit fast 20 
Jahren gratis die Software «eTax.schwyz» zur Verfügung. 
In den letzten Jahren hat sich die Digitalisierung rasant weiterentwickelt. Die klassischen PCs 
werden in vielen Lebensbereichen von Mobilgeräten wie Tablets und Smartphones verdrängt. Der 
Kanton Schwyz trägt dieser Entwicklung Rechnung und realisiert mit «eTax.SZ» eine moderne 
Online-Deklarationslösung.
Mit «eTax.SZ» kann die Steuererklärung vollständig digital ausgefüllt und inklusive der 
notwendigen Beilagen wie Lohnausweis, Bankbelege etc. ohne Unterschrift online eingereicht 
werden. Auch der Ausdruck und die papiermässige Einreichung bleiben weiterhin möglich.

«eTax.SZ» bietet den steuerpichtigen Personen folgende Vorteile:
• Einfache und sichere Registrierung
• Import der Vorjahresdaten aus früherer Lösung (eTax.schwyz) möglich
• Mobile-App zur Digitalisierung der erforderlichen Belege und direkten Übernahme in die Dekla-

rationslösung
• Vollständig papierloser Deklarationsprozess durch unterschriftsfreie elektronische Einreichung

Auf die Online-Lösung kann über die gängigen Web-Browser via PC, Tablet oder Smartphone 
zugegriffen werden. Wer die Steuererklärung nicht direkt online ausfüllen will, kann «eTax.SZ» 
wie bisher herunterladen und als Desktop-Applikation nutzen. Nach dem Ofine-Ausfüllen der 
Steuererklärung kann diese entweder online eingereicht oder wie bisher ausgedruckt, unterschrie-
ben und zusammen mit den notwendigen Belegen eingereicht werden.
Weitere Informationen und ein Erklärungsvideo sind auf der Homepage des Kantons Schwyz unter 
www.sz.ch/etax verfügbar.

Anforderungen an die Papiereinreichung von Software-Steuererklärungen
Wenn Sie die Steuererklärung mit einer Steuererklärungssoftware erstellen und papiermässig 
einreichen, sind folgende Anforderungen einzuhalten:
• Die Separatdrucke müssen in Bezug auf Inhalt, Schriftgrad und Gestaltung mit den Originalfor-

mularen identisch sein (Ausnahmen: Einseitig bedruckte Blätter, Aufteilung der Formulare im 
A3-Format in einzelne A4-Blätter). 

• Falls kein unterzeichnetes Barcodeblatt eingereicht werden kann, ist der Ausdruck der Steuer-
erklärung zu unterzeichnen. 

• Das von der Steuerverwaltung zugestellte Original-Steuererklärungs-Hauptformular (Formular 1) 
ist  zusammen mit den vollständigen EDV-Ausdrucken einzureichen.

• Die mit dem PC erstellte Steuererklärung sollte sauber und nicht skaliert (verkleinert) 
ausgedruckt werden. Mangelhaft ausgedruckte Steuererklärungen können zu Ver-
zögerungen der Veranlagungsarbeiten führen.

Bitte beachten Sie bei Papiereinreichung:
• Es werden keine Originalbelege retourniert (wo nötig, Kopien einreichen).
• Kleine Belege bitte fotokopieren (Belege, die kleiner als Format A5 sind, 
 können nicht gescannt werden).
• Keine Heft-Klammern verwenden.
• Geschäftsabschlüsse bitte nicht binden, sondern nur mit Büroklammern versehen.
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Zu Ihrer Information

Allgemeine Hinweise

Diese Wegleitung ersetzt weder das Steuergesetz noch die Vollzugserlasse. Im Bedarfsfall können 
diese Erlasse im Internet unter www.sz.ch/steuern eingesehen oder bei der kantonalen Steuerver-
waltung bezogen werden. Selbstständigerwerbende bzw. Landwirte beachten bitte die entspre-
chende Zusatzwegleitung (www.sz.ch/steuern/se).

Die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare wird gleich behandelt wie die Ehe. 
Die in der Steuererklärung und dieser Wegleitung verwendeten Begriffe wie verheiratet, getrennt, 
geschieden, verwitwet oder Ehe, Ehegatten, Ehemann und Ehefrau gelten sinngemäss für die 
eingetragene Partnerschaft.

Steuerpichtige können für ihre Steuerangelegenheiten unter Verwendung des amtlichen Voll-
machtsformulars einen Vertreter bestimmen. Die Vollmacht gilt bis zum  Widerruf für sämtliche 
laufenden und künftigen Steuerverfahren. Die vertretenen Steuerpichtigen haben in Papierform 
eingereichte Steuererklärungen trotzdem eigenhändig zu unterzeichnen. Das Vollmachtsformular 
ist im Internet unter www.sz.ch/steuern/use abrufbar. 
Die Vertretungsvollmacht ist nicht der Steuererklärung beizulegen, sondern direkt an folgende 
Adresse  zu senden: Kantonale Steuerverwaltung Schwyz, Team Register, Postfach 1232, 6431 
Schwyz. Ein Widerruf dieser Vollmacht ist ebenfalls an obige Adresse zu senden.

Die Steuererklärung oder das Barcode-Blatt der mittels Software ausgefüllten Steuererklärung ist durch 
die Steuerpichtigen, bei Verheirateten von beiden Ehegatten, zu unterzeichnen. Fehlt eine Unterschrift, 
werden die Unterlagen zur Behebung dieses Mangels an die Steuer pichtigen  zurückgesandt. 

Es dürfen ausschliesslich die in den Formularen vorgesehenen Felder (Zahlen-, Text- und Ankreuz-
felder) ausgefüllt werden. Angaben ausserhalb der Formularfelder (z.B. Randnotizen) können 
wegen der elektronischen Verarbeitung der Steuererklärung nicht berücksichtigt werden. Solche 
Angaben gelten im rechtlichen Sinn als nicht getätigt. Die Deklaration ist dementsprechend un-
vollständig. Dies gilt für elektronisch und in Papierform eingereichte Steuererklärungen.

Sind zu einzelnen Positionen des Einkommens, des Vermögens oder der Abzüge Belege einzu- 
reichen, wird in den Formularen bzw. in der Wegleitung darauf hingewiesen. Immer einzureichen 
sind Lohnausweise und Steuerbescheinigungen der Säule 3a. Die Steuererklärungssoftware  
eTax.SZ erstellt auf Grund Ihrer Angaben ein individuelles Beilagenverzeichnis. Werden keine 
Originalbelege verlangt, sind der Steuererklärung nur Kopien beizufügen. Es werden keine Belege 
retourniert. Für alle anderen Angaben sind die Gutschriftsanzeigen, Zahlungsbelege, Rechnungen 
usw. bis zum Vorliegen einer rechtskräftigen Veranlagung aufzubewahren und auf Verlangen der 
Steuerverwaltung einzureichen. Elektronisch und in Papierform eingereichte Belege können nur 
berücksichtigt werden, wenn die in ihnen enthaltenen Angaben in den dafür vorgesehenen For-
mularfeldern eingetragen werden (vgl. oben «Korrekte Deklaration»).

Die Deklaration in der Steuererklärung bezieht sich weitgehend auf die kantonalen Steuern. Abwei-
chungen bezüglich der direkten Bundessteuer werden von Amtes wegen berücksichtigt. Die Abwei-
chungen zwischen den kantonalen Steuern und der direkten Bundessteuer sind am Ende dieser 
Wegleitung aufgelistet. Das Formular 12 hilft Ihnen, das steuerbare Einkommen für die direkte Bun-
dessteuer zu berechnen und dient zur provisorischen Rechnungsstellung. Wird das Steuerformular 
12 ausgefüllt, so bitten wir Sie, dieses zusammen mit den übrigen Formularen einzureichen.

Die gesetzlichen Bestimmungen sehen im Veranlagungsverfahren eine ausgeprägte Mitwirkungs-
picht der Steuerpichtigen vor. Zu diesen Pichten gehören insbesondere:
• die fristgerechte Einreichung einer korrekt und vollständig ausgefüllten Steuererklärung samt 

den erforderlichen Beilagen;
• die Einreichung von zusätzlichen Unterlagen und Beweismitteln auf Grund einer entsprechenden 

Aufforderung der Steuerbehörden.

Steuergesetz / Zusatz- 
weg leitungen

Eingetragene Partnerschaft

Steuervertretung / 
Vertretungsvollmacht

Unterschrift 
bei Papiereinreichung

Korrekte Deklaration 

Einreichung von Belegen 
 (Beilagen)

Direkte Bundessteuer

Mitwirkung der 
Steuerpichtigen
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Wer diesen Pichten trotz Mahnung nicht nachkommt, wird mit Busse bestraft. Ebenfalls gebüsst 
werden jene Steuerpichtigen, die schuldhaft bewirken, dass eine Steuereinschätzung zu Unrecht 
unterbleibt oder dass eine Veranlagung unvollständig erfolgt. 
Auskünfte erteilen die Steuerämter der Gemeinden / Bezirke und die kantonale Steuerverwaltung 
(Tel. 041 819 23 45).

Deklarationspicht

Die Steuererklärung 2024 haben alle natürlichen Personen einzureichen, die am 31. Dezember 2024 
im Kanton Schwyz Wohnsitz hatten.
Wer keinen Wohnsitz im Kanton Schwyz hat, aber eine Liegenschaft oder einen Geschäftsbetrieb 
(bzw. Betriebsstätte) im Kanton Schwyz besitzt (wirtschaftliche Zugehörigkeit), hat ebenfalls eine 
Steuererklärung einzureichen. In diesem Fall genügt auch eine Kopie der Steuererklärung des 
Wohnsitzkantons zusammen mit dem leeren Hauptformular des Kantons Schwyz.

Die Steuererklärung 2024 ist mit den erforderlichen Beilagen bis zum 31. März 2025 bei der kanto-
nalen Steuerverwaltung einzureichen.

Fristerstreckungen können vor dem 31. März 2025 elektronisch im Internet unter https://efristen.
sz.ch/np oder mittels angedrucktem QR-Code beantragt werden. 

Beginn und Ende der Steuerpicht

Steuerpichtige, die während der Steuerperiode 2024 volljährig geworden sind (Personen des 
Jahrgangs 2006), haben im Kalenderjahr 2025 erstmals eine eigene Steuererklärung für die ge-
samte Steuerperiode 2024 einzureichen.

Bei Heirat im Kalenderjahr 2024 werden die Ehegatten für die Steuerperiode 2024 gemeinsam 
besteuert.

Bei Scheidung und bei rechtlicher oder tatsächlicher Trennung im Kalenderjahr 2024 sind die 
Ehegatten für die Steuerperiode 2024 getrennt zu veranlagen. Sie haben für die Steuerperiode 
2024 je eine separate Steuererklärung einzureichen.

Bei Zuzug aus einem anderen Kanton besteht die Steuerpicht, unabhängig davon, ob der Zuzug am 
Anfang oder am Ende des Jahres erfolgt ist, für das ganze Steuerjahr im Kanton Schwyz. Das Einkom-
men ist für das ganze Kalenderjahr 2024 und das Vermögen per 31. Dezember 2024 zu deklarieren.
Erfolgt der Zuzug aus dem Ausland, beginnt die Steuerpicht im Kanton Schwyz ab Zuzugsdatum. 
Grundlage für die Besteuerung bilden das ab Zuzugsdatum bis zum Jahresende erzielte Einkommen 
und das Vermögen per 31. Dezember 2024.

Personen, die einen dauerhaften Wegzug ins Ausland planen, haben rechtzeitig vor dem Wegzug 
eine Steuererklärung bei der zuständigen Gemeinde-/Bezirksverwaltung anzufordern und einzu-
reichen. Zu deklarieren sind das erzielte Einkommen im Zeitraum vom 1. Januar des Wegzugsjah-
res bis zum Wegzug und der Vermögensbestand per Wegzugsdatum.

Eheleute werden für die Zeitspanne ab Beginn der Steuerperiode bis zum Todestag eines Ehe-
gatten gemeinsam besteuert. Der Tod gilt als Beendigung der gemeinsamen Steuerpicht beider 
Ehegatten. Der überlebende Ehegatte hat in der gemeinsamen Steuererklärung bis zum Todestag 
neben seinem Einkommen und Vermögen auch das Einkommen und Vermögen der/des Verstor-
benen anzugeben. Der überlebende Ehegatte hat folglich für den Zeitraum danach bis Ende der 
Steuerperiode für sich allein eine zusätzliche Steuererklärung abzugeben.

Personen mit steuerrechtlichem Wohnsitz oder Aufenthalt im Ausland, die ihre ausschliesslich 
wirtschaftliche Zugehörigkeit im Kanton Schwyz im Jahr 2024 beenden, haben für die im Jahr 
2024 abgeschlossene Steuerperiode eine Steuererklärung einzureichen.

Folgen bei Missachtung 
der Mitwirkungspicht

Auskünfte

Grundsatz

Frist zur Abgabe der 
Steuererklärung

Fristerstreckung

Eintritt der Mündigkeit

Heirat 

Scheidung oder Trennung 

Zuzug in den Kanton Schwyz

Wegzug ins Ausland

Tod eines Ehegatten

Wegfall der wirtschaftlichen 
Zugehörigkeit
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Steuererklärung von Hand ausfüllen

Auf Seite 4 des Hauptformulars sind Fragen aufgeführt, die Sie zu den auszufüllenden Formularen 
leiten. Wir bitten Sie, zuerst sämtliche relevanten Formulare auszufüllen und erst zum Schluss die 
Überträge in das Hauptformular vorzunehmen.
Damit die Steuerformulare optimal mit modernster Technologie (Scanning)  automatisch und 
schneller verarbeitet werden können, bitten wir um Beachtung folgender Punkte:

• Wenn Sie die Steuererklärung von Hand ausfüllen, schreiben Sie bitte mit einem schwarzen oder 
blauen Filzstift oder Kugelschreiber; bitte keine Farben (rot, grün) und keine Bleistifte verwenden.

• Bitte füllen Sie die Formulare auch nicht mit Schreibmaschine aus. Der Scanner ist auf das 
Lesen von Handschriften in Blockschrift spezialisiert.

• Zahlen sind eingemittet und freistehend in die hellen Felder einzutragen. Damit die elektroni-
sche Lesbarkeit erreicht werden kann, ist das Verbinden von Ziffern unbedingt zu vermeiden.

• Fehler bitte mit Korrekturlack (TippEx o.ä.) korrigieren und Korrekturen in den richtigen Feldern 
anbringen. Die grünen Linien dürfen abgedeckt werden. Wichtig ist, dass die Korrekturen in den 
Bereich der weissen Felder geschrieben werden. Die spezialisierten Programme sehen nur die 
weissen Felder. Die grünen Einrahmungen sind für die Programme nicht sichtbar.

• Allfällige Minuszeichen sind in die extra dafür vorgesehenen Kästchen zu schreiben.

• Es dürfen keine Fotokopien von Original-Steuererklärungsformularen eingereicht 
werden, da diese nicht elektronisch verarbeitbar sind und daher zu Verzögerungen 
bei den Veranlagungsarbeiten führen können. Zusätzlich benötigte Formulare können bei 
Ihrem Steueramt bezogen werden. 

1 2 3 4

5 6 78

1 2 3 4
5 6 7

6 8 9 0
3 4 5 6

5
3 4 5

– 3 8 9* 3 8 9–

6 8 9 0
3 4 5 6

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7 8

5 4 5

richtig falsch
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Taggelder aus privaten Kranken- und Unfallversicherungen
Taggelder aus privaten Kranken- und Unfallversicherungen stellen zu 100 % steuerbares Einkom-
men dar. Taggelder, die vom Arbeitgeber ausgerichtet werden bzw. aus beruicher Tätigkeit 
stammen, sind im Formular 4 zu deklarieren. 

Erwerbseinkommen / Berufsauslagen 4 / 4.1
A.  Einkünfte aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit 

A.1 Haupterwerb
Steuerbar sind alle Einkünfte aus Arbeitsverhältnissen einschliesslich aller Nebeneinkünfte, 
wie Entschädigungen für Sonderleistungen, Provisionen, Zulagen, Dienstalters- und Jubi-
läumsgeschenke, Gratikationen, Trinkgelder, Tantiemen, geldwerte Vorteile aus Mitarbei-
terbeteiligungen und andere geldwerte Vorteile. Das Einkommen ist durch Lohnausweis zu 
belegen. Massgebend für den Übertrag in die Steuererklärung ist der Nettolohn.
Falls die Erwerbstätigkeit nicht während des ganzen Jahres ausgeübt wurde, sind die Dauer 
und der Grund (Weiterbildung, Rekrutenschule usw.) dieses Unterbruchs anzugeben.

 
A.2 Pauschalspesen

Zum steuerbaren Einkommen gehören auch pauschale Spesenvergütungen, die vom 
Arbeitgeber ausgerichtet werden. Entsprechende Abzüge können unter Ziffer B.3 geltend 
gemacht werden. Nicht zu deklarieren sind jene Spesen, die gestützt auf Spesenreglemente 
ausgerichtet werden, die von der kantonalen Steuerverwaltung genehmigt sind.

 
A.3 Geldwerte Leistungen (Gehaltsnebenleistungen)

Hier sind Gehaltsnebenleistungen (Privatanteil Geschäftsauto, Trinkgelder, Kost und Logis 
usw.), welche nicht im Bruttolohn enthalten sind, aufzuführen.

 
A.4 Nebenerwerb

Voraussetzung für einen Nebenerwerb ist eine Haupterwerbstätigkeit. Nebenerwerbe, 
die mit der Haupterwerbstätigkeit einen direkten Zusammenhang haben, sind beim 
Haupterwerb einzusetzen. Ebenfalls als Haupterwerb gilt, wenn anstelle einer Haupter-
werbstätigkeit mehrere Teilzeiterwerbstätigkeiten ausgeübt werden. 
Ebenfalls hier zu deklarieren ist der Sold für Milizfeuerwehrdienst, wobei dieser bis 
CHF 5'000.– (direkte Bundessteuer CHF 5'300.–) steuerfrei ist. Deklariert werden muss 
demnach nur der Anteil, welcher den Freibetrag von CHF 5'000.– (direkte Bundessteuer 
CHF 5'300.–) übersteigt. In jedem Fall steuerbar sind Pauschalzulagen für Kader, Funktions-
zulagen, Instruktorenentschädigungen, Entschädigungen für administrative Arbeiten und 
für Dienstleistungen, welche die Feuerwehr freiwillig erbringt. Auch Einkommen aus 
nebenamtlicher Behördentätigkeit ist hier zu deklarieren.
 

A.5 – 7 Erwerbsausfallentschädigungen aus ALV, IV, EO und obligatorischer 
 Unfallversicherung (SUVA, UVG)
Taggelder der Arbeitslosen-, Invaliden- und der obligatorischen Unfallversicherung, Er-
werbsausfallentschädigungen für Militär- und Schutzdienstleistungen, Mutterschafts- 
sowie Betreuungsentschädigungen stellen zu 100 % steuerbares Einkommen dar. Diese 
Einkünfte sind hier zu deklarieren, sofern sie nicht bereits im Lohnausweis enthalten sind. 
Steuerfrei sind der Sold für Militär- und Schutzdienst sowie das Taschengeld für Zivildienst.

A.  Einkünfte aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit
A.1 Haupterwerb (Nettolohn)  Lohnausweise 300 350 

A.2 Vom Arbeitgeber ausgerichtete Pauschalspesen  304 + 354 +

A.3 Geldwerte Leistungen z.B. Trinkgelder, Fahrzeug etc.  305 + 355 +

A.4 Nebenerwerb (Nettolohn)  Lohnausweise 306 + 356 +

A.5 Arbeitslosenkasse (ALV), Kurzarbeits- und Insolvenzentschädigungen 307 + 357 +

A.6 Taggelder aus obligatorischer Unfallversicherung (SUVA, UVG, IV)  308 + 358 +

A.7 EO-Entschädigungen (RS, Mutterschaftsentschädigung, J+S etc.)  309 + 359 +

A.8 Total Brutto-Einkünfte aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit  310  360

B. Berufsauslagen
B.1 Übertrag Berufsauslagen Formular 4.1 (Rückseite) ▸ 335 – 385 –
B.2 Übrige Berufskosten  
 Einzelperson / P1             311  effektiv  siehe Wegleitung     
  312  pauschal 20% von Ziff. A.8-A.2, 314 – 
   höchstens CHF 6900  

 P2   361  effektiv siehe Wegleitung    

   362  pauschal 20% von Ziff. A.8-A.2,    364 –
     höchstens CHF 6900

B.3 Pauschalspesenabzug siehe Wegleitung   341 – 391 –

B.4 eff. Berufsauslagen Nebenerwerb  siehe Wegleitung Aufstellung 346 – 396 –

B.5 Nettoeinkünfte aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit  349 399 

C.  Einkünfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit

C.1 Einzelperson / P1 Umsatz  400

  Erfolg Formulare 4.2 / 4.3 ▸ 405

C.2 P2 Umsatz  440

  Erfolg Formulare 4.2 / 4.3 ▸   445

C.3 Einkünfte aus Kollektiv- und Kommanditgesellschaft  410  450 

 Name / Ort:      

C.4 verrechenbare Geschäftsverluste der Jahre 2017 – 2023  415 – 455 –

C.5 Familien-, Geburts- und Kinderzulagen, Taggelder  428 + 468 +

C.6 Ordentliche Beiträge an die 2. Säule selbstständig Erwerbender Belege 431 – 471 –

D. Abzüge
D.1 Einkäufe in die 2. Säule Belege 432 – 472 –

D.2 Beiträge an die Säule 3a (gebundene Vorsorge) Belege 433 – 473 –

D.3 Zwischentotal   435 475 

D.4 Zweiverdienerabzug, höchstens CHF 2100 vom
 kleineren Erwerbseinkommen gemäss Ziffer D.3  490 –  

D.5 Abzug für erwerbstätige Alleinerziehende höchstens CHF 3200 491 – 

D.6 Netto-Erwerbseinkommen  495  499

1041241701171010

Erwerbseinkommen 2024

Name, Vorname: PID-Nr.:

**

**

P2
CHF ohne Rappen

*

*

* *

**

Einzelperson / P1
CHF ohne Rappen

Kanton Schwyz

4
Formular

Formular 4

zu übertragen in
Formular 1, Ziffer 1.4▸ zu übertragen in

Formular 1, Ziffer 1.5▸– Minuszeichen, wenn negativ*



15

A.  Einkünfte aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit
A.1 Haupterwerb (Nettolohn)  Lohnausweise 300 350 

A.2 Vom Arbeitgeber ausgerichtete Pauschalspesen  304 + 354 +

A.3 Geldwerte Leistungen z.B. Trinkgelder, Fahrzeug etc.  305 + 355 +

A.4 Nebenerwerb (Nettolohn)  Lohnausweise 306 + 356 +

A.5 Arbeitslosenkasse (ALV), Kurzarbeits- und Insolvenzentschädigungen 307 + 357 +

A.6 Taggelder aus obligatorischer Unfallversicherung (SUVA, UVG, IV)  308 + 358 +

A.7 EO-Entschädigungen (RS, Mutterschaftsentschädigung, J+S etc.)  309 + 359 +

A.8 Total Brutto-Einkünfte aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit  310  360

B. Berufsauslagen
B.1 Übertrag Berufsauslagen Formular 4.1 (Rückseite) ▸ 335 – 385 –
B.2 Übrige Berufskosten  
 Einzelperson / P1             311  effektiv  siehe Wegleitung     
  312  pauschal 20% von Ziff. A.8-A.2, 314 – 
   höchstens CHF 6900  

 P2   361  effektiv siehe Wegleitung    

   362  pauschal 20% von Ziff. A.8-A.2,    364 –
     höchstens CHF 6900

B.3 Pauschalspesenabzug siehe Wegleitung   341 – 391 –

B.4 eff. Berufsauslagen Nebenerwerb  siehe Wegleitung Aufstellung 346 – 396 –

B.5 Nettoeinkünfte aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit  349 399 

C.  Einkünfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit

C.1 Einzelperson / P1 Umsatz  400

  Erfolg Formulare 4.2 / 4.3 ▸ 405

C.2 P2 Umsatz  440

  Erfolg Formulare 4.2 / 4.3 ▸   445

C.3 Einkünfte aus Kollektiv- und Kommanditgesellschaft  410  450 

 Name / Ort:      

C.4 verrechenbare Geschäftsverluste der Jahre 2017 – 2023  415 – 455 –

C.5 Familien-, Geburts- und Kinderzulagen, Taggelder  428 + 468 +

C.6 Ordentliche Beiträge an die 2. Säule selbstständig Erwerbender Belege 431 – 471 –

D. Abzüge
D.1 Einkäufe in die 2. Säule Belege 432 – 472 –

D.2 Beiträge an die Säule 3a (gebundene Vorsorge) Belege 433 – 473 –

D.3 Zwischentotal   435 475 

D.4 Zweiverdienerabzug, höchstens CHF 2100 vom
 kleineren Erwerbseinkommen gemäss Ziffer D.3  490 –  

D.5 Abzug für erwerbstätige Alleinerziehende höchstens CHF 3200 491 – 

D.6 Netto-Erwerbseinkommen  495  499
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Erwerbseinkommen 2024

Name, Vorname: PID-Nr.:

**

**

P2
CHF ohne Rappen

*

*

* *

**

Einzelperson / P1
CHF ohne Rappen

Kanton Schwyz

4
Formular

Formular 4

zu übertragen in
Formular 1, Ziffer 1.4▸ zu übertragen in

Formular 1, Ziffer 1.5▸– Minuszeichen, wenn negativ*

B. Berufsauslagen 
 Grundsatz

Als steuerlich abziehbare Berufsauslagen gelten Aufwendungen, die für die Erzielung des 
Einkommens erforderlich sind, in einem direkten Zusammenhang dazu stehen und nicht 
vom Arbeitgeber übernommen werden. Die Abzüge stehen allen Unselbstständigerwer-
benden (bei Verheirateten beiden Ehegatten) zu. Der Abzug von Berufsauslagen setzt 
entsprechendes Erwerbseinkommen derselben steuerpichtigen Person voraus. Für die 
einzelnen Abzüge sind in Ergänzung zu den Hinweisen im Erhebungsblatt die nachste-
henden Erläuterungen massgebend. 

B.1 Übertrag Berufsauslagen gemäss Total Berufsauslagen von Formular 4.1.
Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsort
Als notwendige Kosten für Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte können die Abon-
nementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel abgezogen werden, unabhängig davon, 
ob dieses oder das Privatfahrzeug benutzt wird. Ist die Benützung des öffentlichen Ver-
kehrsmittels nicht möglich oder nicht zumutbar (wegen Gebrechlichkeit, Reisezeit von Tür 
zu Tür mit öffentlichen Verkehrsmitteln von insgesamt mehr als zwei Stunden pro Arbeits-
tag, Entfernung der Wohnung oder des Arbeitsplatzes von der nächsten Haltestelle von 
mehr als einem Kilometer, fahrplanbedingte Wartezeit von mindestens 30 Minuten pro 
Arbeitstag oder Verwendung des privaten Fahrzeugs im Dienste des Arbeitgebers), so sind 
die im Formular 4.1 aufgeführten Ansätze für Privatfahrzeuge mit der Anzahl der für den 
Arbeitsweg zurück gelegten Kilometer zu multiplizieren. Fahrkosten können kantonal bis 
höchstens CHF 8'000.–, bei der direkten Bundessteuer bis höchstens CHF 3'200.– in 
Abzug gebracht werden.  
Bei Benützung von Geschäftsfahrzeugen können keine Fahrkosten zum Abzug geltend 
gemacht werden. Wochenaufenthalter können für die wöchentliche Heimkehr nur die 
Kosten des öffentlichen Verkehrsmittels zum Abzug geltend machen.

Mehrkosten bei auswärtiger Verpegung / Schichtabzug
Der Pauschalabzug für Hauptmahlzeiten am auswärtigen Arbeitsort setzt voraus, dass die  
Mahlzeit wegen einer Entfernung von mindestens 500 Metern zwischen Wohn- und 
 Arbeitsstätte oder wegen kurzer Essenspause (weniger als 30 Minuten) nicht zu Hause 
eingenommen werden kann. 
Der Abzug wird unabhängig davon gewährt, ob tatsächlich Mehrkosten entstanden sind. 
Nur der halbe Abzug ist zulässig, wenn die Verpegung vom Arbeitgeber verbilligt wird oder 
wenn sie in einer Kantine, einem Personalrestaurant oder einer Gaststätte des Arbeitgebers 
eingenommen werden kann.
Kein Abzug ist zulässig, wenn der Arbeitgeber bei der Bewertung von Naturalbezügen die 
bei der direkten Bundessteuer festgelegten Ansätze unterschreitet.
 
Mehrkosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt
Steuerpichtige, die an den Arbeitstagen am Arbeitsort bleiben und dort übernachten 
müssen (bei sogenanntem Wochenaufenthalt), jedoch regelmässig für die arbeitsfreien 
Tage an den steuerlichen Wohnsitz zurückkehren, können die Mehrkosten für den aus-
wärtigen Aufenthalt abziehen. Als abzugsfähige Kosten gelten die ortsüblichen Auslagen 
für ein Zimmer (bei Mehrzimmerwohnungen: Mietzins / Anzahl Zimmer) und die Mehr-
kosten für zwei Hauptmahlzeiten. 

B.2  Übrige Berufskosten
Unmittelbare Berufsauslagen, die von Arbeitgeberseite nicht abgegolten werden, nament-
lich Aufwendungen für Berufswerkzeuge und Berufskleider, Fachliteratur, EDV-Hard- und 
Software, privates Arbeitszimmer und Schwerarbeit sowie für schwer nachweisbare Klein-
auslagen wie Park- und Telefongebühren, können als Pauschalabzug wie folgt geltend 
gemacht werden: 
20 % der Brutto-Einkünfte (A.8) abzüglich Pauschalspesen (A.2), maximal CHF 6'900.–. 
Werden anstelle der Pauschalen höhere Berufskosten geltend gemacht, sind die tatsäch-
lichen Auslagen zu begründen und detailliert auszuweisen. 
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B. Freiwillige Beiträge an ausschliesslich gemeinnützige Institutionen
Zum Abzug zugelassen sind freiwillige Geldleistungen und Sachspenden an den Bund 
und seine Anstalten, an den Kanton und seine Anstalten, an schwyzerische Bezirke, 
Gemeinden und Kirchgemeinden sowie ihre Anstalten und an andere juristische Personen 
mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf öffentliche oder ausschliesslich gemeinnützi-
ge Zwecke von der Steuerpicht befreit sind, wenn die Beiträge im Jahr CHF 100.– errei-
chen (kein Selbstbehalt) und soweit sie insgesamt 20 % des Nettoeinkommens gemäss 
Ziffer 4 der Steuererklärung nicht übersteigen. 

Krankheits- und Unfallkosten  9
Allgemein
Zum Abzug zugelassen sind Krankheits- und Unfallkosten der Steuerpichtigen und der von  ihnen 
unter  haltenen Personen. Als abzugsfähige Kosten gelten insbesondere die ungedeckten Aufwen-
dun gen für Ärzte, Zahnärzte, Spitäler, Kliniken, Kuren, Pegeleistungen, Therapien, Medikamente, 
Imp  fungen, andauernde lebensnotwendige Diäten, In-vitro-Fertilisationen, medizinische Apparate, 
Prothesen, Brillen und Kontaktlinsen. Die geltend gemachten Abzüge sind detailliert aufzuführen.
Nicht als Krankheitskosten gelten Auslagen für medizinisch nicht notwendige Massnahmen, wie 
Schlankheits- und Fitnesskuren, Schönheitsbehandlungen, Selbsterfahrungskurse, Lebensberatung 
und andere nicht ärztlich verordnete Vorkehrungen und Medikamente.
Bei andauernder, lebensnotwendiger Diät kann ein Pauschalabzug von CHF 2'500.– geltend ge-
macht werden. An Diabetes erkrankte Personen können jedoch nur die effektiven Mehrkosten 
geltend machen.

Pegenanzierung für Personen in stationärer Langzeitpege
Bei Aufenthalt in einem Pegeheim oder in einer Heilstätte bzw. als Empfänger von Spitex-Leis-
tungen können nur die krankheits- oder pegebedingten Mehrauslagen, nicht dagegen die ge-
wöhnlichen Lebenshaltungskosten für Verpegung, Unterkunft, Bekleidung usw. abgezogen 
werden, falls ein Pege- und Betreuungsaufwand von weniger als 60 Minuten pro Tag anfällt 
(Pegestufen 1–3). Die Kosten ab Pege-Stufe 4 gelten als ungedeckte behinderungsbedingte 
Kosten (vgl. Punkt 9.1). Ein Formular zur Berechnung der anrechenbaren Heim- und Pegekosten 
ist unter www.sz.ch/steuern/use abrufbar oder kann bei der Steuerverwaltung oder den Steuer-
ämtern der Gemeinden/Bezirke bezogen werden. 
Von den Kosten sind Beteiligungen Dritter (Versicherungen etc.) in Abzug zu bringen. Vom Total der 
ungedeckten Krankheits- und Unfallkosten ist ein Selbstbehalt von 3 % des Nettoeinkommens 
gemäss Formular 1, Ziffer 4 in Abzug zu bringen.

Behinderungsbedingte Kosten  9.1
Behinderte Personen mit einer voraussichtlich dauernden körperlichen, geistigen oder psychischen 
Beeinträchtigung können die ihnen daraus entstehenden Kosten, ohne Berücksichtigung eines 
Selbstbehaltes, in Abzug bringen. Zum Abzug zugelassen sind behinderungsbedingte Kosten der 
Steuer pichtigen und der von ihnen unterhaltenen Personen mit Behinderungen, soweit die 
Steuerpichtigen die Kosten selber tragen.

Aus steuerlicher Sicht gelten als behinderte Personen:
• Bezüger von Leistungen der Invalidenversicherung (IVG);
• Bezüger von Hilosenentschädigungen der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG), der 

Unfallversicherung (UVG) und der Militärversicherung (MVG);
• Bezüger von Hilfsmitteln gemäss AHVG, UVG und MVG;
• Heimbewohner und Spitex-Patienten ab 60 Minuten Pege- und Betreuungsaufwand pro Tag 

(ca. ab Pegestufe 4).

Kann die behinderte Person keiner der vorstehenden Personengruppen zugeordnet werden, ist 
mit Hilfe eines Ärzte-Fragebogens zu ermitteln, ob eine Behinderung vorliegt (ein Muster ist unter 
www.sz.ch/steuern/use abrufbar oder kann bei der kantonalen Steuerverwaltung oder den 
 Steuerämtern der Gemeinden/Bezirke bezogen werden).

Formular 9

Krankheits- und Unfallkosten 2024

Selbstbehalt und Franchise gemäss Abrechnung der Krankenkasse 775

Zahnarztkosten abzüglich Leistungen der Krankenkasse 776

Kosten für Aufenthalte in Spitälern, Heilstätten usw. ohne Beteiligung der Krankenkasse 777

Übrige Kosten (Art der angefallenen Kosten):

Übertrag aus eigenen Ergänzungsblättern  

Total übrige Kosten   778

Pauschalabzug von CHF 2500 für Diäten 779

Zwischentotal 

abzüglich Kostenbeteiligung Dritter (Versicherungen etc.) 781 –

Total der ungedeckten Krankheits- und Unfallkosten 785

abzüglich Selbstbehalt: 3% des Nettoeinkommens (3% von Ziffer 4, Formular 1) 791 –

Total abzugsfähige Krankheits- und Unfallkosten 796

Kosten 

1801241701171010

Allgemeines

Ich / wir mache/n für folgende Personen Aufwendungen geltend:

Einzelperson / P1

P2

Kinder (unter Personalien aufgeführte eigene Kinder)

084 andere Personen:
  Name Vorname Wohnort

   

   

Name Vorname: PID-Nr.:

▸

Nicht abzugsfähig sind:
– Präventivmassnahmen 
 (z.B. Fitness-Center)
– Fahrkosten zum Arzt, Zahnarzt, 

 Spital usw.
– Akupunktur und Massagen, sofern 

nicht verordnet
– eigene Pflegeleistungen
– Schlankheitskuren und Wellness-

behandlungen
– Psychoanalyse
– pauschale Annahmen

Werden Kosten für mehrere Personen 
geltend gemacht, sind diese zu addie-
ren und gesamthaft im Formular ein-
zutragen. Pro Steuererklärung ist nur 
eine Aufstellung einzureichen

CHF ohne Rappen

CHF ohne Rappen

zu übertragen in
Formular 1, 

Ziffer 4.1
▸

Pauschalabzug für ärztlich ange-
ordnete, andauernde, lebens-
notwendige Diäten (z.B. bei Zöliakie). 
An Diabetes erkrankte Personen 
 können nur die effektiven Mehr-
kosten  geltend machen. 

◂

Kosten für Heimbewohner und 
 Spitex-Patienten bis zur Pflegestufe 3 
(Pflege- und Betreuungsaufwand 
 weniger als 60 Minuten pro Tag) 
 gelten als Krankheitskosten und sind 
auf Formular 9 anzugeben. Ab Pflege-
stufe 4 (Pflege- und Betreuungs-
aufwand mindestens 60 Minuten pro 
Tag) gelten diese Kosten steuer-
rechtlich als behinderungsbedingte 
Kosten und sind im Formular 9.1 zu 
 deklarieren.

Kanton Schwyz

9
Formular
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3.  Abzüge

3.6  Dauernde Lasten und 40 % der bezahlten Leibrenten
Als dauernde Lasten gelten Verpichtungen zu wiederkehrenden Leistungen, so vorab 
für Dienstbarkeiten und Lasten im Zusammenhang mit Grundbesitz. Bezahlte Leibrenten 
können zu 40% in Abzug gebracht werden. Nicht abzugsfähig sind Leistungen, die in 
Erfüllung familienrechtlicher Unterhalts- und Unterstützungspichten erbracht werden.

3.7  AHV-Beiträge, soweit nicht schon berücksichtigt
Die AHV-Beiträge von Nichterwerbstätigen können hier in Abzug gebracht werden. Die 
Selbstständigerwerbenden haben die AHV-Beiträge im Formular 4.2 bzw. 4.3 direkt vom 
Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit in Abzug zu bringen. Bei Gewinnen aus 
gewerbsmässigem Liegenschaftenhandel sind die AHV-Beiträge ebenfalls im Formular 4.2 
bzw. 4.3 in Abzug zu bringen, da diese auch bei den kantonalen Steuern abzugsfähig sind.

3.8  Vermögensverwaltungskosten
Zu den abzugsfähigen Kosten für die Verwaltung des beweglichen Privatvermögens durch 
Dritte gehören:
• Bankdepot- und Safegebühren; 
• Fremdkosten für die Verwaltung von Wertschriften und Guthaben;
• Gerichts- und Anwaltskosten, soweit sie der Sicherung und Einforderung von Zinsen, 

Gewinnanteilen, Guthaben und Beteiligungen dienen; 
• Negativzinsen;
• weder rückforderbare noch anrechenbare ausländische Quellensteuern.

Für die Verwaltung und Verwahrung von Wertschriften und Guthaben durch Drittpersonen 
können pauschal 3‰ des Steuerwertes, maximal CHF 6'000.–, in Abzug gebracht werden. 
Für Darlehen, Anteile an personenbezogenen Gesellschaften und Anteile an Grabfonds 
ist dieser Abzug nicht möglich. Werden höhere Abzüge geltend gemacht, sind sowohl 
die tatsächlich bezahlten Kosten als auch deren Abzugsfähigkeit nachzuweisen. 
Nicht abzugsfähig sind insbesondere:
• Ausgaben für den Erwerb und Verkauf von Wertschriften und Beteiligungen;
• Auslagen für die Finanz- und Steuerberatung, insbesondere für Vermögensverwaltungs-

aufträge;
• Kosten für die Ausfertigung der Steuererklärung.

3.11 Drittbetreuungskosten
Die nachgewiesenen Kosten für die Drittbetreuung jedes Kindes, welches das 14. Alters-
jahr noch nicht vollendet hat und mit der steuerpichtigen Person, die für seinen Unter-
halt sorgt, im gleichen Haushalt lebt, können bei den kantonalen Steuern bis max. 
CHF 6'000.– und bei der direkten Bundessteuer bis max. CHF 25'500.– in Abzug gebracht 
werden. Diese Kosten müssen in direktem Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit, 
Ausbildung oder Erwerbsunfähigkeit der steuerpichtigen Person stehen (siehe Merkblatt 
unter www.sz.ch/steuern/weisungen_mb). Ein Hilfsformular zur Berechnung ist zu nden 
unter www.sz.ch/steuern/use. 

3.12 / Kosten für Aus- und Weiterbildung
3.13 Die Kosten der eigenen berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich der 

Umschulungskosten, können bis zu einem Gesamtbetrag von CHF 12'000.– (direkte 
Bundessteuer CHF 12'900.–) abgezogen werden, sofern:
1. ein erster Abschluss auf der Sekundarstufe II vorliegt, oder
2. das 20. Altersjahr vollendet ist und es sich nicht um die Ausbildungskosten bis zum 

ersten Abschluss auf der Sekundarstufe II handelt.
(Sekundarstufe II = gymnasiale Maturitätsschule, Fachmittelschule oder Berufslehre nach 
Abschluss der obligatorischen Schulzeit).
Als abzugsfähige Kosten gelten Aufwendungen für Schul- und Kursgelder, Lehrmittel, 
Fahrkosten und Mehrkosten der auswärtigen Verpegung und Unterkunft, soweit sie 
nicht durch Dritte (Arbeitgeber, Arbeitslosenversicherung, Invalidenversicherung usw.) 
getragen werden oder durch Stipendien gedeckt sind. Für Fahrkosten, Mehrkosten für 
auswärtige Verpegung und Unterkunft gelten die Ansätze gemäss Formular 4.1. Die 
Kosten sind detailliert nachzuweisen (Kopien der Rechnungsbelege der Steuer erklärung 
beifügen). Nicht berufsorientierte Bildungslehrgänge für Hobby / Liebhaberei sind steuer-
lich nicht abziehbar.

Formular 1

A. Personalien Einzelperson / P1 P2

B. Minderjährige Kinder (2007 –2024) oder in Aus- oder Weiterbildung stehende Kinder, 
deren Unterhalt Sie bestreiten

Vorname Geburtsdatum Schule oder Lehr rma Schul- bzw. 
Lehrbeginn

Schul- bzw. 
Lehr-Ende

Konfession

Geburtsdatum

Heimatort bzw. -staat

Konfession   röm.-kath.   ref.   andere   keine   röm.-kath.   ref.   andere   keine

Zivilstand   ledig   verheiratet   verwitwet   getrennt   geschieden

Zuzug  von am von am

Beruf

Arbeitsorte

Pensionskassenbeiträge?   ja   nein   ja    nein 

Bei Rückfragen: Telefonnummer

1    

2    

3    

4    

Für volljährige Kinder in Ausbildung 
ist die Ausbildungsdauer zwingend 
anzugeben.

Bezeichnung der Konfession
rk für römisch-katholisch
ref für reformiert
a für andere 
k für keine

Alleinerziehende oder Konkubinats-
paare mit gemeinsamen Kindern be-
achten bitte die Zusatzfragen unter 
Buchstabe F auf Seite 4.

Die eingetragene Partnerschaft 
gleichgeschlechtlicher Paare wird 
gleich behandelt wie die Ehe. Die in 
der Steuererklärung und der Weglei-
tung verwendeten Begriffe wie ver-
heiratet, getrennt, geschieden, ver-
witwet oder Ehe, Ehegatte, Ehemann 
und Ehefrau gelten sinngemäss für 
die eingetragene Partnerschaft.
P1 steht für Partner/Partnerin 1
P2 steht für Partner/Partnerin 2
Partn. steht für Partner/Partnerin

Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse am 31.12.2024 bzw. am Ende der Steuerpfl icht

 

 

 

 

in  Ihrem 
Haushalt?

 ja nein

Bei Wohnsitz im Ausland ist zwin-
gend eine Vollmacht zugunsten eines 
Vertreters mit Wohnsitz/Sitz in der 
Schweiz einzureichen.

Die Vollmacht kann nicht für ein ein-
zelnes Steuerjahr erteilt werden.

Das Vollmachtsformular finden Sie 
unter www.sz.ch/steuern/vollmacht.

C.  Vertreter/in Bei erstmaliger oder Änderung einer bestehenden Vertretung muss eine Vollmacht mit sepa-
rater Post eingereicht werden. Die Vollmacht gilt für alle laufenden und zukünftigen Veran-
lagungsverfahren bis zum Widerruf. Die Vollmacht ist unabhängig von der Steuererklärung an 
folgende Adresse zu senden:

 Kantonale Steuerverwaltung Schwyz, Team Register, Postfach 1232, 6431 Schwyz

Ort und Datum  Unterschrift   Unterschrift
  Einzelperson / P1  P2

Unterschrift  Diese Steuererklärung ist vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt. Ich/wir bestätige(n) insbesondere,  
dass auf allen im Wertschriftenverzeichnis unter den A-Werten angegebenen Erträgen die eidg. Verrechnungssteuer zu  
meinen/unseren Lasten oder zu Lasten der von mir/uns vertretenen Steuerpflichtigen abgezogen worden ist.

Mit dieser Steuererklärung erneuere ich/erneuern wir gleichzeitig sämtliche Anträge auf Auszahlung bzw. Anrechnung 
von Guthaben aus früheren Steuerjahren (u.a. Verrechnungssteuer, Steuerrückbehalt USA, ausländische Quellensteuer).

0101241701171000

Steuererklärung 2024
für natürliche Personen

 leer lassen

Kanton Schwyz

1
Formular

Diese Steu er er klä rung und die 
Beilagen sind einzureichen bis 

◂

◂

eTax.SZ Web
eTax.SZ Desktop
Steuererklärung kann 
auch online mit PC 
oder Mobilgeräten 
ausgefüllt und 
eingereicht 
werden.

31. Dezember 2024
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Bezahlt der Arbeitgeber im gleichen Jahr einen Beitrag, können nur die Nettokosten 
(Bildungskosten abzüglich Arbeitgeberbeitrag) abgezogen werden. Periodenfremde Ar-
beitgeberbeiträge werden in der Auszahlungsperiode beim Einkommen besteuert, sofern 
der Steuerpichtige die Bildungskosten in den Vorperioden abgezogen hat.

6. Sozialabzüge

6.1 Allgemeiner Abzug
Der Abzug für Verheiratete steht Ehepaaren zu, die in ungetrennter Ehe leben. Der Abzug 
für übrige Steuerpichtige steht den Ledigen, Verwitweten, Geschiedenen und getrennt 
Lebenden zu.  
Allein erziehende Personen haben kantonal Anspruch auf einen zusätzlichen Abzug von 
CHF 6'300.–, solange ein Kind am Ende des Steuerjahres noch nicht volljährig ist. Leben 
die Kindseltern im gleichen Haushalt (Konkubinat), steht der Abzug demjenigen Elternteil 
zu, welcher auch den Kinderabzug erhält (Ziffer 6.2).

6.2 Für minderjährige Kinder
Der Abzug kann für jedes minderjährige Kind, das am Ende des jeweiligen Steuerjahres 
unter elterlicher Sorge oder Obhut der Steuerpichtigen steht, geltend gemacht werden. 
Bei Kindern unter gemeinsamer Sorge nicht gemeinsam besteuerter Eltern steht der Kinder-
abzug jenem Elternteil zu, der für das Kind Unterhaltsbeiträge erhält. Werden keine Unter-
haltsbeiträge geleistet, kommt der Kinderabzug jenem Elternteil zu, aus dessen steuerbaren 
Einkünften der Unterhalt des Kindes zur Hauptsache bestritten wird. Leisten beide Elternteile 
den gleichen nanziellen Beitrag, wird der Kinderabzug demjenigen Elternteil gewährt, der 
den bedeutenderen Anteil an der tatsächlichen Betreuung des Kindes hat. 

6.3 Für volljährige Kinder in Aus- oder Weiterbildung
Der Abzug wird für jedes volljährige Kind bis zur Vollendung des 28. Altersjahres gewährt, 
das am Ende des jeweiligen Steuerjahres in beruicher Aus- oder Weiterbildung steht 
und dessen Unterhalt die Eltern zur Hauptsache bestreiten. 
Ab einem Reineinkommen von über CHF 24'000.– (unter Berücksichtigung eines Ver-
mögensverzehrs von 10% der liquiden Vermögenswerte) wird davon ausgegangen, dass 
das Kind für seinen Unterhalt zur Hauptsache selber aufkommt.
Bei nicht gemeinsam besteuerten Eltern wird zur Beurteilung, wer zur Hauptsache für 
den Unterhalt des Kindes aufkommt, auf die Alimentenzahlungen abgestützt, die min-
destens die Höhe von CHF 9'500.– erreichen müssen. Der Abzug kann nur einem Eltern-
teil gewährt werden. 
 

6.4 Personen über 65 Jahre und Bezüger einer ganzen IV-Rente
Steuerpichtige, die über 65 Jahre alt sind oder eine ganze Rente der eidgenössischen 
Invalidenversicherung beziehen, können einen Abzug von 20% der Differenz zwischen 
CHF 60'000.– und dem Reineinkommen (höchstens CHF 4000.–) geltend machen. Sind 
sie verheiratet, kann jeder Ehegatte den Abzug geltend machen, der 20% der Differenz 
zwischen CHF 60'000.– und dem halben ehelichen Reineinkommen beträgt (höchstens 
CHF 4000.–).
Für weitere Informationen verweisen wir auf das Merkblatt «Degressive Sozialabzüge» 
unter www.sz.ch/steuern/weisungen_mb.

6.5 Entlastungsabzug
Steuerpichtige mit tiefen bis mittleren Einkommen können einen Entlastungsabzug  
geltend  machen. Er beträgt für Ehepaare 30% der Differenz zwischen CHF 70'000.– und 
dem ehelichen Reineinkommen. Für die übrigen Steuerpichtigen beträgt der Entlastungs-
abzug 30% der Differenz zwischen CHF 35'000.– und dem Reineinkommen. Der Abzug 
erhöht sich für jedes Kind, für das ein Kinderabzug geltend gemacht werden kann, und 
vermindert sich mit zunehmender Höhe des Reinvermögens. Der Entlastungsabzug kann 
zusätzlich zu den bisherigen Sozialabzügen geltend gemacht werden.
Für weitere Informationen verweisen wir auf das Merkblatt «Degressive Sozialabzüge» 
unter www.sz.ch/steuern/weisungen_mb.

7.1 Steuerbares Einkommen am Wohnsitz
Besteht in anderen Gemeinden oder im Ausland eine wirtschaftliche Anknüpfung und 
haben Sie dafür eine Steuerausscheidung erstellt, ist hier das ermittelte steuerbare Ein-
kommen der Wohnsitzgemeinde zu deklarieren.

Formular 1

A. Personalien Einzelperson / P1 P2

B. Minderjährige Kinder (2007 –2024) oder in Aus- oder Weiterbildung stehende Kinder, 
deren Unterhalt Sie bestreiten

Vorname Geburtsdatum Schule oder Lehr rma Schul- bzw. 
Lehrbeginn

Schul- bzw. 
Lehr-Ende

Konfession

Geburtsdatum

Heimatort bzw. -staat

Konfession   röm.-kath.  ref.   andere   keine   röm.-kath.   ref.   andere   keine

Zivilstand   ledig   verheiratet   verwitwet   getrennt   geschieden

Zuzug  von am von am

Beruf

Arbeitsorte

Pensionskassenbeiträge?   ja   nein   ja    nein 

Bei Rückfragen: Telefonnummer

1    

2    

3    

4    

Für volljährige Kinder in Ausbildung 
ist die Ausbildungsdauer zwingend 
anzugeben.

Bezeichnung der Konfession
rk für römisch-katholisch
ref für reformiert
a für andere 
k für keine

Alleinerziehende oder Konkubinats-
paare mit gemeinsamen Kindern be-
achten bitte die Zusatzfragen unter 
Buchstabe F auf Seite 4.

Die eingetragene Partnerschaft 
gleichgeschlechtlicher Paare wird 
gleich behandelt wie die Ehe. Die in 
der Steuererklärung und der Weglei-
tung verwendeten Begriffe wie ver-
heiratet, getrennt, geschieden, ver-
witwet oder Ehe, Ehegatte, Ehemann 
und Ehefrau gelten sinngemäss für 
die eingetragene Partnerschaft.
P1 steht für Partner/Partnerin 1
P2 steht für Partner/Partnerin 2
Partn. steht für Partner/Partnerin

Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse am 31.12.2024 bzw. am Ende der Steuerpfl icht

 

 

 

 

in  Ihrem 
Haushalt?

 ja nein

Bei Wohnsitz im Ausland ist zwin-
gend eine Vollmacht zugunsten eines 
Vertreters mit Wohnsitz/Sitz in der 
Schweiz einzureichen.

Die Vollmacht kann nicht für ein ein-
zelnes Steuerjahr erteilt werden.

Das Vollmachtsformular finden Sie 
unter www.sz.ch/steuern/vollmacht.

C.  Vertreter/in Bei erstmaliger oder Änderung einer bestehenden Vertretung muss eine Vollmacht mit sepa-
rater Post eingereicht werden. Die Vollmacht gilt für alle laufenden und zukünftigen Veran-
lagungsverfahren bis zum Widerruf. Die Vollmacht ist unabhängig von der Steuererklärung an 
folgende Adresse zu senden:

 Kantonale Steuerverwaltung Schwyz, Team Register, Postfach 1232, 6431 Schwyz

Ort und Datum  Unterschrift   Unterschrift
  Einzelperson / P1  P2

Unterschrift  Diese Steuererklärung ist vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt. Ich/wir bestätige(n) insbesondere,  
dass auf allen im Wertschriftenverzeichnis unter den A-Werten angegebenen Erträgen die eidg. Verrechnungssteuer zu  
meinen/unseren Lasten oder zu Lasten der von mir/uns vertretenen Steuerpflichtigen abgezogen worden ist.

Mit dieser Steuererklärung erneuere ich/erneuern wir gleichzeitig sämtliche Anträge auf Auszahlung bzw. Anrechnung 
von Guthaben aus früheren Steuerjahren (u.a. Verrechnungssteuer, Steuerrückbehalt USA, ausländische Quellensteuer).

0101241701171000

Steuererklärung 2024
für natürliche Personen

 leer lassen

Kanton Schwyz

1
Formular

Diese Steu er er klä rung und die 
Beilagen sind einzureichen bis 

◂

◂

eTax.SZ Web
eTax.SZ Desktop
Steuererklärung kann 
auch online mit PC 
oder Mobilgeräten 
ausgefüllt und 
eingereicht 
werden.

31. Dezember 2024
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7.2 Satzbestimmendes Einkommen bei unterjähriger Steuerpicht
Besteht die Steuerpicht zufolge Zuzug vom Ausland / Wegzug ins Ausland, Übertritt 
von / zur Quellensteuer oder infolge Tod eines Ehegatten nur während eines Teils des 
Steuerjahres, kann hier das satzbestimmende Einkommen angegeben werden.

E.  Berechnung des Vermögens

 Grundsatz
Es ist das gesamte, am 31. Dezember 2024 vorhandene, im In- und Ausland liegende 
Vermögen (einschliesslich Nutzniessungsvermögen) der Steuerpichtigen und der von 
ihnen vertretenen minderjährigen Kinder zu deklarieren. Der Hausrat ist steuerfrei.

8.  Bewegliches Vermögen

8.2 Bargeld, Gold und andere Edelmetalle
Die massgeblichen Edelmetallkurse können den amtlichen Steuerkurslisten der Eidg. 
Steuerverwaltung entnommen werden. Diese Kurslisten können über das Internet unter 
www.sz.ch/steuern/vst abgerufen werden.

8.3 Lebens- und Rentenversicherungen (Säule 3b)
Der Steuerwert von Lebensversicherungen sowie von Rentenversicherungen (laufende 
und aufgeschobene) ist inklusive allfälliger Überschussanteile zu den von den Versiche-
rungsgesellschaften bescheinigten Werten anzugeben. Diese Bescheinigungen sind mit 
der Steuererklärung einzureichen. Der Steuerwert von Lebensversicherungen der gebun-
denen Selbstvorsorge (Säule 3a) ist nicht aufzuführen. Die Prämien sind in Formular 8 
Versicherungsprämien und Zinsen von Sparkapitalien abziehbar. 

8.4 Fahrzeuge
Hier sind Fahrzeuge aller Art (inkl. Boote, Flugzeuge usw.) zum Verkehrswert zu dekla-
rieren. Als Verkehrswert gilt der Preis, der beim Verkauf erzielt werden könnte. Ist das 
Fahrzeug geleast, entfällt der Verkehrswert.

8.6 Übrige Vermögenswerte
Vermögenswerte wie Reitpferde, wertvolle Kunstgegenstände, Sammlungen usw. sind 
zum Verkehrswert zu deklarieren. 

14.  Sozialabzüge 

14.1 Allgemeiner Sozialabzug
Dieser beträgt für in ungetrennter Ehe lebende Ehepaare CHF 250'000.–, für übrige 
Steuerpichtige CHF 125'000.–.

14.2 Kinderabzug
Dieser beträgt für jedes Kind, für das beim Einkommen ein Sozialabzug geltend gemacht 
werden kann, CHF 30'000.– (vgl. Ziffer 6.2 bzw. 6.3).

15.1 Steuerbares Vermögen am Wohnsitz
Besteht in anderen Gemeinden oder im Ausland eine wirtschaftliche Anknüpfung und 
haben Sie dafür eine Steuerausscheidung erstellt, ist hier das ermittelte steuerbare Ver-
mögen in der Wohnsitzgemeinde zu deklarieren.

G. Zusatzangaben für die direkte Bundessteuer

21. Unterstützungsabzug
Bei der direkten Bundessteuer kann der Unterstützungsabzug für jede erwerbsunfähige 
oder beschränkt erwerbsfähige Person geltend gemacht werden, sofern die Steuerpich-
tigen mindestens in der Höhe des Abzuges von CHF 6'700.– an deren Unterhalt beitragen.  
Bei Alimentenzahlungen an volljährige Kinder in Ausbildung steht dem Alimenten Leis-
tenden der Kinderabzug zu. Die Bedürftigkeit ist nachzuweisen und Kopien der Zahlungs-
belege sind beizulegen.

Formular 1

A. Personalien Einzelperson / P1 P2

B. Minderjährige Kinder (2007 –2024) oder in Aus- oder Weiterbildung stehende Kinder, 
deren Unterhalt Sie bestreiten

Vorname Geburtsdatum Schule oder Lehr rma Schul- bzw. 
Lehrbeginn

Schul- bzw. 
Lehr-Ende

Konfession

Geburtsdatum

Heimatort bzw. -staat

Konfession   röm.-kath.   ref.   andere   keine   röm.-kath.   ref.   andere   keine

Zivilstand   ledig   verheiratet   verwitwet   getrennt   geschieden

Zuzug  von am von am

Beruf

Arbeitsorte

Pensionskassenbeiträge?   ja   nein   ja    nein 

Bei Rückfragen: Telefonnummer

1    

2    

3    

4    

Für volljährige Kinder in Ausbildung 
ist die Ausbildungsdauer zwingend 
anzugeben.

Bezeichnung der Konfession
rk für römisch-katholisch
ref für reformiert
a für andere 
k für keine

Alleinerziehende oder Konkubinats-
paare mit gemeinsamen Kindern be-
achten bitte die Zusatzfragen unter 
Buchstabe F auf Seite 4.

Die eingetragene Partnerschaft 
gleichgeschlechtlicher Paare wird 
gleich behandelt wie die Ehe. Die in 
der Steuererklärung und der Weglei-
tung verwendeten Begriffe wie ver-
heiratet, getrennt, geschieden, ver-
witwet oder Ehe, Ehegatte, Ehemann 
und Ehefrau gelten sinngemäss für 
die eingetragene Partnerschaft.
P1 steht für Partner/Partnerin 1
P2 steht für Partner/Partnerin 2
Partn. steht für Partner/Partnerin

Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse am 31.12.2024 bzw. am Ende der Steuerpfl icht

 

 

 

 

in  Ihrem 
Haushalt?

 ja nein

Bei Wohnsitz im Ausland ist zwin-
gend eine Vollmacht zugunsten eines 
Vertreters mit Wohnsitz/Sitz in der 
Schweiz einzureichen.

Die Vollmacht kann nicht für ein ein-
zelnes Steuerjahr erteilt werden.

Das Vollmachtsformular finden Sie 
unter www.sz.ch/steuern/vollmacht.

C.  Vertreter/in Bei erstmaliger oder Änderung einer bestehenden Vertretung muss eine Vollmacht mit sepa-
rater Post eingereicht werden. Die Vollmacht gilt für alle laufenden und zukünftigen Veran-
lagungsverfahren bis zum Widerruf. Die Vollmacht ist unabhängig von der Steuererklärung an 
folgende Adresse zu senden:

 Kantonale Steuerverwaltung Schwyz, Team Register, Postfach 1232, 6431 Schwyz

Ort und Datum  Unterschrift   Unterschrift
  Einzelperson / P1  P2

Unterschrift  Diese Steuererklärung ist vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt. Ich/wir bestätige(n) insbesondere,  
dass auf allen im Wertschriftenverzeichnis unter den A-Werten angegebenen Erträgen die eidg. Verrechnungssteuer zu  
meinen/unseren Lasten oder zu Lasten der von mir/uns vertretenen Steuerpflichtigen abgezogen worden ist.

Mit dieser Steuererklärung erneuere ich/erneuern wir gleichzeitig sämtliche Anträge auf Auszahlung bzw. Anrechnung 
von Guthaben aus früheren Steuerjahren (u.a. Verrechnungssteuer, Steuerrückbehalt USA, ausländische Quellensteuer).

0101241701171000

Steuererklärung 2024
für natürliche Personen

 leer lassen

Kanton Schwyz

1
Formular

Diese Steu er er klä rung und die 
Beilagen sind einzureichen bis 

◂

◂

eTax.SZ Web
eTax.SZ Desktop
Steuererklärung kann 
auch online mit PC 
oder Mobilgeräten 
ausgefüllt und 
eingereicht 
werden.

31. Dezember 2024







29

Berechnung der Steuerbelastung

Die Steuerbelastung kann mithilfe des Steuerkalkulators im Internet unter www.sz.ch/steuern/
steuerrechner sowohl für die kantonalen Steuern als auch die direkte Bundessteuer berechnet 
werden.
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Für Ihre Notizen






